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VG 33 .K 235.ft A Beg lau bipte Abs eh rlft 

Verkündetem 29. Mai 2017 
Schüler 
Justlzbeschä~igte 

VER\VALTUNGSGERJCHT BERLIN 

URTE,IL 

Im Namen des Volkes 

In der Verwaltungsl'.)tre1tsa9l:le 

. · · .· vllrtabmnebevg111lläcbJlgter; . 
Abogado lnigo\lalder11;ibro, 
Soharnweber Straß.lil 10247 Berlin, 

'' '' ' ' ' ' 

gegen. 
' ' ' ' ' ' ' 

die Bundesrepublik Deutsdhland,. . . . 
· velite!e.n dUr.c.h das Bundesin!nlstsrium des Innern,. · 
· dieses vertret~n durch das Bundesamt . . 
mr Migration una Flüchtlinge- A1Jßenstelle Eierllo -, 
Baciensdhe Strims 23, 10715 Berlin, · · 

·. hal das Ver\l{altunsss~r'icl'lt B<;1rlin, 33. Kammer, aµfgti:ind . 
der mündlichen Verhandlung vom 2S. Mal 201.7 durch 

. ciilll Vorsltzande Richterin am Verwaltlmgsgerioht Engel, · 

Beklagte, 

die Richterin. amVerwaltUng!igerich! Dr. Schulz-Sredemeler, 
den Richter Hauadorl', · . · . 
die ehren!i!mtllohe. Richterin Sertln und 
den ehrenamtlichen Rlcht!'!!r Noth 

·für Recht erkannt: 

· Oie Killlgewird abgewiemen. 



Der Klägerträgt die Ko.sten des Verfahrens. 

Das Urteil Ist wegen. der Kosten vorläufig vollstreckbar. 
. . 

Der Kläger darf die Vollstreqkung durch Sicherheitsleistung in Höhe von .110 v.H. 
des auf Grund des Urteils vollstreckbaren· Betrages abwenden, wenn nicht die. 
Beklagte. vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 11 O v.H. des jeweils zu 
vollstreckenden Betrages leistet. 

Tatbestaag 

Der Kläger b'egehrt Ober die Zuerkennung d.es subsidiärim Schutm.s hinaus die Zu· 

erk11:1nnung der FIOc:htlingselgenschaft 

Der am  1 $93 geborene Kläger, el.n eritreisc~er Staat!iibOrger, reiste Im Jahr 

20.15 in die Bunqesrepublik De.utschland ein und stellte einen AsYlanirlf!~. In seiner 
persönlichen Anhörung durch qes Bundesiimt für Migration und FIQchtling~ (l';!undes-

.· !ilnit) .Im Dezember ;2016 trug er im .Wesentlichen vor, e~ s&l i;iinigE! Mon~te r\achdem 
' . ' .. ' . ' ' ' 

er die S.chule nach der e. Klasse habe ver!assE!n müssen, vom Militär geziel!ge.s1Jbht · 

und festgenommen worden. 
. ' ' . ' ' ' ' ' ' ' ' '• l'"' 

Mit Bescheid vom 1 Februar 2017, dem Kläger zugestellt äm 20: F$brUär 4017, 

. erkanntedas Bundesamt ).Jiesertl den subs!diäre.n Schutzstatus zu ond lehnte den . 

Asylantrag im Übrigen ab, da .ein Verfolgungsgrund nicht ersichtlich sei. 

Mit seiner am 2. Miir:.i; 2017 bei Gericht eingegangenen Klage verfolgt der Kläger. 

sein Begehren wetite~. Da er sich dure;,h seine illi'lQal!iA4snelae dem Nalipnaldienst . 

entzogen habe, erwarte ihn Im Falle seiner RQokkehr aufgrunq einer ihm vom erltrei· · 
' ' ' ' ' ' 

· Bestrafung . 

. Der Kltiger beantragt, 

dle Beklagte unter tailwelsJJJ.r Aufhebung «:tes Bescheides des eunliesamtes fOr . 
Migration und Flüehtlinge v0m 15. Februar 2017 zu verpflichtem, ihm die ' · 
FIQc~!lings!:lligeo&chaft :zuzuerl<enmm.. · 

Die. Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Sie nimmt Beizug auf die Begrlindung 9e;;a 1111gefochtenen Ele!loheides. 



In der mOndlichen Verhandlung istder Kläger informatorisch angehört worden. We

gen des Ergebnissetl der Anhörung wird auf das Sltz:ungsprotokoll Bezug genom

men. Wegen der Weiteren Einzelheiten des Sache.und Streitstandes wird auf .die 

S.treltak!e und aUf. d.ie Verw:altungsvorgänge d.er Beklagten sowie .der Ausländerbe

hörde Bezug genommen,· die votgelege.n haben und Geg.enstand der mündlichem 

Verhandlung gewel!en sind. . 

' ' ' ' . ' ' . 
Die V!!<rpfllchtungsklage (§ 42 Abs. 1 2. Fall der Verwaltung5geri<;ihtsordnung 

- VwGO -) 1.tst zulässig, aber unbegründet Die Versagung der Zuerkennung der 

Flüchtlingseigenschaft ist rechtmäßig .und verletzt den Kli!ger nicht In seinen. Rec.h-
. . ' ' ' ' ' ' ,• . 

ten;. er hat keinen Anspruch auf die Zuerkennung der Flüc.htlingseJgenschaft (§ 113 

Abs .. . q Satz.1 VwGO). 

Oie Zuer~ennLmg der' Flüchtlint;is&lgenschaft richtet sich nach § ~ Abs. 4 1. V. l'J'1 •. 

Abs .. 1 des Asyl!:JE!iiie!Zes (AsylG). Nach § 3 Abs. 4 Asyl~ w.lrd elnein Auilll!J.ndet qer '' „ ' ' ' . ' ' 
flüc~t!lng nac;h § 3 Ap:s: fAsyiG Ist, grund.sätzllch dieFIOohtlings1'llgei1sohaft +uer, 

kar:mt. Nachl'J: ::! Abs. 1 AsylG i$teln Allslähder Flochtliqg im Sinne des Abl<qtn)'nans 

vom 1 e. Juli 1951 übei'die Redhts~tellung der Flüchtlinge (13GSL 1Q53 II, s. 559, 

.· 560), iNenn er sich EIUS begründeterFurchfllor Verfolgung wegeti sei~er Rasse: Re~. 
Ugion, Nationalität, politischen Überzeugung ~der Zugehörigkeit zu elr\er bestimmten. 

sozialen Grl.lppe ~ußefhalb des Landes (Herkunftsland) befirid~t de~s~n St~at$an; · . 

gehöi!gkl'llit erbesilzt und des.sen Schutz hicht in Anspruch nehmen ka11n oder . 

wegen. dle~er Furdht hjdht ln Anspruch riehmenwilL Dabei gelten. als Veifolgühg~. 
h~tidlqngJn gern, § 3a A$ylG solche HandlunQen, di.e auf. Grund ihrer AM oder Wie~ · 
derholung ·so gravierend sind, dass .$ie eine schwer"11egenda .\/erletzt:mg der grolid~ 
leg.enden Mensd1~nr~chte darstellen, Insbesondere der Recht~. von derieli nach · . 

. Art 15 Abs. 2 der Konvention zUm Schut:ze der Menschenrechte Und (;irun<:lfreiheiten · 

· vom 4:Novemb~r 1950 (ElGSI. 1952 il 8. 685, 953) ~ Eur;;i~illlscbe Menschenrechts, 

konventlon (EMRK) - keine Abweictwng zuläss.ig Ist, wozu insbesondere .da$ in· 

Art. 3 EMRK verankerte Vetpot der Folter oder unmensohllcherl odl)>( erniedrigenden 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

Sehandlutig .zählt.· 

Zur Beantwotb..ihg der fr~ge der Wahrschelnllchkelt der Verfolg urig oder des Eintritts 

eine$ ernsthaften Schadens im F'alle der Rückkehr in den Helmatatlaat fst :cJer Maß-



stab der beachtlictien Wahrscheinlichkeit zugrunde zu le!;!en. Dies setzt voraus„. dass 

bei einer zusammenfassenden Würdigung des zur Prüfung gestellten Lebenssach

verhalts di.e für elneVerfolgung sprechenden Umstände ein größeres Gewicht .beslt· 

zerr und ·deshall) gegenüber den dagegen spreohenden Tatsachen überwiegen 

(B\leiwG, Urteil vom 20. Februar 20.13 - BVerwG 1ö c 23.12 -, juris, Rn. 32), Dabei 

ist eine „qualifizierende' Betrachtungsweise Im Sinne einer. Gewichtung und AbWä- · 
. . 

gung aller festgestellten Umstände und Ihrer Bedeutung anzulegen, Es kommt da-

rauf an,. ob in .A.nbetrac;ht dieser Umst;!inde bei einem vernünftig denkenden, beson· 

. nemm Mens<.":li<:tn In cli!!r Lage des .Betroffenl,1in Furcht vor Verfolgung bzw, einem · 

arnsthaften Schaden hervorgerufen Werden kann (vgl. BVerwQ, Urteil vom 1 .. Juni 

2011 ' SVerWG 1.oc ;\S, 1.0 .-Juris, Rn. 24; Urteil vom 5. November 1991 ~ BVer:wG 
9 C 118.90 -, juris, Rn. 17) .. 

Bel einer Vorverfolgung gre'lftdie Beweiserleichterung nach Art 4 Abs, 4 der RlchtlF . 
·nie 20.11/9SIEU ci$s Europ!.ilschen Parlaments und des Rate$ vom 13. De.zsmbe( · · 

' ' ' ' 

2011 Ober Normen für die Anerkennung von Drittstaataangehörlget\. oder stl\latenlo~ 

· sen als Personen mit .Anspruch auf internationalen Schutz, für einen einheltllchen 

Status für FIPchtllnge oder. für Personen. mit Anrecht auf subsldlärel) Schi.lt~ und f!lr . 

den Inhalt des zu g~währenden·sc:h..\ltZa$.(Qua1ifjkationsrlohtli~ie) ein (~o ~ur fttlh~~ 
'' ' ' ·~,· .. ,. :'J„ ' ' ' ' ' ' ' .:, . ' '>," ' ' ' ' '' '' :/>"· : ··;"' 
ren Fassung der Clualifikatlonsriohtllnie BVef\o/G;ürieil \ii:im 24 November 2009"' · 

,'• ' ' ' ' ' ' ,,,••' ·: ' ' '' '' ' „· ': ··: ' ' ' .; 

13VerwG 10 C 24.08 -, juris., RA. 21 m.w.N.). Nach dies.er file.slimmung iat dle ... tatsa
ohe, ciaes ein Antn;igst~ller bereits yerfölgt l(!lurde pder e!nEin sonstigen ems!~aften 
Schl',lden erllt:te:n haft;zw. von ~oloher Verfolgung oder einem sqlchen Schade~ ü~- . 

mittelba.r bedroht war, l!!ii:i ernatha.fter Hinweis qarauf, dass selr:Je Furcht vorV~rfol• 
gung b~gründ~t ist, bzw da$$ er tatsi)oh!lch: Gef~tir läuft, ernsthaften Sch<1.den zu 

erlelde!], · sei den!'!, stlthhältige C3.fQlide ;sprechen da9egeh, dass er e\M!iut 11~n ·•· 

solcher VerfOlgufig oder ainert,1 $olchen Schaden.bedroh!wlrd. Ein~ d$t bereltßetfit· 

tenen Verfo.191.mg g1eJchz411tellend!ll \Jl1mlttelbar, d.h. mit beachll!Cher W~hrscheln- · 

lich.l<ielt dro~ende V~rfolgung set<?t eine Gefährdung vorjlu.s. die $Ich ec!)on so W~il 
ve~dieh!et hat., <:lHs.det Betroffene fOr seine i"erson ohne W~lteres mltdem Jede~r:zel· 

.. tigen Verfolgu11g!'!eintrltraktu~ll rechnen mus$ (vgl. BVe1wG, a.li!.O.!)url~, Rn. 14, . 

m.w.N.). 
' . ' ' ' ' . ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

Nach dlesi!m Maßstäbe!) dr<::iht dem kli!ger;;, der sich insoweit nicht avf die Bewell;!er

laidhterung bf,ilruf!:111 kann (dazu 1,) - nach der Überzeugung der Ka~mer im'Falle 

seiner Rückkehr nact1 erltrea nicht mit be.achtlicher Wahrscheinlichkeit eine Verfol- . 

gun!;j l.S.d. § .3 Abs .. 1 A!!!Y!G. Zwar dr<;iht dern Kl~ger Im Falle .sa!ni!lr Rüc.k~ehr mit 

.beachtlicher Wal'irscheinlichkl!lil eine unmenschliche. oderernie.drigende Sehandluhg 
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· im Sim:1e de.s Art 3 EMRK (dazu 2,J, diese erfolgt jedoch nicht ,wegen" eines Verfol
gungsgrundes i.S .. d. § 3 Abs. 1 l.V.m. § 3b AsylG (dazu 3.J. . . . 

. 1. Oer Kläger kann sh::h hinsichtlich einer flllchtlingsschutzrelevanten Verfolgµng. . . . 
i S.d. § 3 Abs. 1 AsylG (llgL Art 2 lit. d der Qualifikatlonsrichtlinie) nicht auf die Be

weiserleichterung des Art. 4 Abs. 4 der Qualifikationsrk:htllnie berufen. Eine solche 

Vorverfolg1;m!il s~tzt voraus, di:lss der Kläger bereits eine Verfolgung im. Sinne des 

§ 3 Ab~. 1 Nr. 1 AsylG (vgl. Art. 2 lit. d de.r Quallflkatlonsrichtlinie) und nicht. bloß 

sonstigen e.rnsttiaften Schiad.en. i.S.d. § 4Aba. 1 s. 2.AsylG(vgL Ärt. 11i der Qualifi

katlonsrichtlinle) erlittai1 hat oder. Ihm ~ine solche unmittelbar bevorstand. E'.ine sol

che Verfolgung setzt voraus, dass die Verfolgungshandlung 1.$.d; § 3a Asy!G (vgl. 

Art. 9 Abs. 1. der Qualifikationsrlchtlll11e) nach§ 3 Abs. 1 Nr .. 1 AsylG (vgl. Art 2. !lt. d 

,, der Otraliflkatlonsriphtllnle) ·.~wie von § ;la Abs. 3 (vgl. Art. 9 Ab$. 3 dar Quallflkati, 

onsrlchtlinie) nochmals klargestelll - an einen In§ 3 Abs. 1 Nr ti.V.m. §. 3b Abs .. 1 

Asy!G (vgl: Art. 2. fit. d.l.V.m. Art 1.0 Abs. 1 der Qualifikationsrlchtli~ie) ~enannt~n 
Verfolgungi!gr~nd - namentlich Rasse, Religion, Nationallt.ät, .pofitisctie Öberii:eu, 

gung oder Zugehörigkeit zu ~lner bestimmten sozialen Gruppe - in de~ $Inne an-

. knQpfl, das!!! si.s „wegen" de$ Verfolgungsgrundes erfolgt. Das Ist hk;ht der Fali. 

a).Dre d!IJni Kläg~r ·drati<!!nde· Eil'.):iiehung·· zum· ~Hitärl!\cheM Teil deaNetibh~ldle.nstea. 
ist als unmi;im1chliche tin<;l emiedrigel'lde Behandlung LS.d. Art. 3 EMRK Ünd als Ver-· 

. ' 
folgungs)'landlung zu bewerten (aa:), knopf!jedoph nicht an einenVer:fol~Ungsgrund 

·an (bb . .). · 
' ' . ' ' ' ' ,' ' ' . ' ' ' 

· aa: Der eritteische Nationäldlenst sieht nach der Natlonaldienst~Proklamatloh von .· ·. 
1995 (Natiönaldienst~Proklami!itlo~l eine Dienstpflicht von 18 Monaten vor, die !'llch · 

aus einersll!ctismonatlgen h1ilitärische Ausbllctung t:1nd einem; slcli !ilri diese an· 

st:hließem:Jen, zwölfmonatigen aktiven Dlehst Im Militär oder ln.zivilerr Entwlckltlrif;'.is• 

· arbejten z'usammense!zt. Ul1ter Serufung auf das ange$pann.te Ve~hältnls zu Atliioc 

plen hat. die erltrelache Regierung die Dienstpflicht Im Jahr 20b2.auf unbe11tlrnrnte · 

. Zelt verläng~rl, SQdallis sie fillliächlich. im .buroh!!chnltt fünf bis .zehn Jahre .• hi:llJflg ·. 

auch län~er .dauert (Sehwalzer Staatssek:retadat für MlgiatlorJ [SE!Mj, FocÜs Eritrea: 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ~ ,' 

Update Nationaldienst und illegale .Ausreise, 10. Augu$! 2016/S. 45 f. m.w.N:;. Euro· 

pean Asylum $upporfOffi.ce [EASOJ, EASO·Ber.ldht tiber Herktinft11iliirider-lnformatlo„ 

nen,U!hdetfdk.Us Eritrea, Mal 2015, 40 m.w.N.). Dabei \lerdienen die Cllem1tpfllch· · 

. tigen monatlich 500 Nlilkfa, was etwa 30 EiUR. eAtepricht ur\d zum Lebensunterhalt 

nicht genügt (SEM, a.a.O., S. ?2 f. mw.N:). Den. Berichten ~ber die. Benandluog•:m . 
, ' ' ' ' ' :·. ' '·,' ' ', ' '' ' , ' ' 

der Wehrpflichtig!\ln In Eritr~a zufolge sind die Bedingungen 1.,1nt!\lr denen die mllitäl'l· 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 
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sehe Ausbildung erfolQ1 und gerade der militärische Tell des Nafionaldienstes abzu" 

leisten Ist, nicht nur !l.beraus har:t, sondern die Wehrpflichtigen sind d$r!lber hinaus 

auch regelmäßigen.Mi6shandlungen ausge$etzt. Dabei stellt Eritrea hinsiChtlioh der 

Quellenlage eine große Herausforderung dar. Aufgrund der fast l!lck.etilosen Unter· 

drückung freier Informationsmöglichkeiten innerhalb Eritreas durch Militär, Polizei 

und Si.cherheitsciienste Ist es auße'rordentllch schwierig, mensi:henrechtsrelevanle · 

Informationen· zu erhalten und. auf ihrertWahrheitsgehalt zu ilberprüfen (Vgl. Auswär" 

tiges Amt (AÄ]. l;lei'icht Über die esyl. und a.bschiebungsrelevante Lil1ge in Eritrea, 

21. November 201 e; $ .. 2). Den Berichten der Kommission des Menschenrecfitsrates ·• 
' . 

der Vereinten Natkmen zur !Jr1t11.1rsuchung der Men:t!chienrechte in Eritrea ((JN, · 

Kommi;sslon), dlebelcie auf irri Auslarici zugänglichen lnfdrrriationeh,·insbesondere 

· auf AuasaQ'ilD \lo.n 5SO vernommen Flüc;titllngen i;i.cier Mlgrl!nten aus Eritr~.a beruhen .· 

(vgL AA, a.a.o., s. 15), zufcltge, ist im i:'lritrelscllen Militär die willkOtliche Folter. von 

Wehr,ofllohtlgen üblich und weit verbreitet. Wehrpfliohtlg.e werden regelmä~lg 111 bru" · 

taler und ern\edrlgetJde~ Weise..: häufig vor anderen Wehrpfllcl:ttfgen-.bestr!!ift; so . 

werden slll belsplelswe!$e Im AusblidungsJager in Sawa .geschlagen und· sod!iirü! in 
' ' ' ' '', ' ' ' ' ' " ' ' ' ' ' ., ' ' ' '•' :1 . ', ' 

·der sog. ,Helli<:opter:·PMition" an H!tinqen und Füßen .gefesselt in der Sonne Hegen 

·.gelassen (UN-f\'.ommli;$ion, Reportof th$ <;Jetailedfindings of the Cornrniseloh bf In, 

.quiry ei~ Human Righ!s in Eri~rea,. 5: Juo1 ~01p, .A/HRC(la9/CRP. l [Report gtj16J; · •• ·· .. 
304 f. Abs. 1077 ff.; vgt ew:ih. UN-Kommls1.1ion,. Detailt.id findlngs of tl)e Commis- ·· · 

.siot'.l öf fnq!.litY onHuhlan Righ!s in Eritrea, 8. Juni 201$, A/HRC/~2/CRP.1,ll?:(eport 

2016], 20.f( Abs. 80 ff.). · 

bb, ·Jedoc.h knüpf\·die EinziE!h4ng zum Nation!!1.dle.n$t·nicht anl;linenV:ei:tq.lgunge~. 
grund an. Von der Einziehung zum. Nationaldien&t sind praktlsOh eUe·ef'V!iachst:ine~ . 
~ritrE\lsohen .StalJlibürger gleichermaßen. ot111e Ansehung ihrer Persönli.ohkeitsm$r~" ·. 

male betroffen {VG MUncherl, Urteil VOli!· 2(). Dezember. 20,16-M 12 .K 16.3i942 ~ 
· juris, ·Rn. 25 m. w.N.).. Nach .der NatiOnatdiensM"'roklamatlon sind ~tl:lndsätzllch. allJil · 

erltrelschen St!i!a~sangehörrgen .7• gleich welehen Geschlechts.-. im Altervon.1 a bis· · 

· 150 Jähren dienstpflichtig (vgl. EASQ, a.a.ö., S •. 33), überdies werdt!!n ~lnif;ien Ber\t::h· · 
. ten :i:ufolglii! in der Praxis am;h Minderjäflrlge (\!gL Schweizer.Ische FlüohtllngshUf~, 

' ' ' ' ' ' ' ' 

Eri!rea: Rek,utltirung von Minderjährlgein, Auskunft vom 21. Januar 201~. 2 ff.; 

EASO, a:a.O., s:. 36 f,)und f\llänner bi$ ;zu 57>J\!lhr~n (vgl. f\lorwegiscl)'!:!S Zent~um für 

Herkunftsl.andinform$fionen, Report Eritrea: National Servi.ce, 20. MaU2016, S. 10 ' ' ' ' ' . •·, ' ' ·, ' ' ' ' ',• ' ':, ' '• ', .. „, 

_Fn. 15) als dlenstpflichll!;l behandelt. 

b) Darüber hinaus drciht~dem Kläger vor seinl\!r Flucht aus Eritrea wegen Dienste. 
verwelgerung eine iMhliftierung, die z:war ebenfalls. eine unmenschlloti$ oder eroied· 



i 

i 
1 

.7" 

rigende Behandlüt1g LS.d. Art. 3 EMRK darstellt (aa.), aber nicht an einen Verflill

gungsgn.md anknüpft'.(bb:), 

aa, .Der Klägeir musstE! damit rechnen, wegen Dienstverweigerung lrihaftlect zu Wer· 

den, weil er als den Behörden bekannter Schulabbrecher Im nationaldlenstpfllchtlgen . ' '" ' ' •·,' ,· •, ', 

Altervorri Militär an seinem Wohnort mehrmals gezielt aufgesucht und schlleßlk:h . . ' ' ' 

festgenommen wurde. ,ben aktuellen Berichten zufolge werden Im lnland aufgegrif· · 
' ' 

fene Dienstverweigerer außergerichtlich und willkürlich mit einigen Mm;1alen oder. 

Jahren Haft bestraft und ·sodann in die militärische Ausbildung Oberführt (SEM, · 

a.a.O., S, .23 f. m.w,f\I,)., . 
. . . 

· Eine Inhaftierung in Eritrea .ist llberdies als unmenschliche und erniedrigende 811- · . " ·, ' ' 

handlung ll'n Sinne dllri Art. 3 EMRK zu bewerten und somit riimh § 3a Abs; 1 Nr, 1 

AsylG auch als Ver:fofgungshandlungirn Sinne des§ 3 Abs. 1 Nr.1 Asylt3.·Dle:Haft

bedingunge.n. in 1!1ritreist;hen Gefängn1$~en W~rden ln!llb!!lsonderaWll!gliln mas$li/er .· • 

Überbelegung, unzureichentjer medizinischer Beha11i::!lung u~d schlechter Verso~.· 
guog mit Wasser uqd N~hrurigs[!littetn als ui1mens!'lhlich.hatt und lebenst:i~cirohllch 
beschrieben (AA, a.a.Ö., s. 16; Amnesty international [Al), J.ust p~serters, Au~1Jlit · 
2018, 48; UN·Kommissjon, a.a.O„ 15. :Juni 201 fi. S. 247Jf„ 272 t Abs. 886 m, 963 

· f:; vg1;1ftoetiVGP\ache11;·u'rteil\löm1e. Oezember2ö1a K22/3!16)\!\'""·1tiris, ··· 
Rn, $9 m.w;N.);Jriabesondere gibt .es Berichte über unterirdisChli! Gefänghisse.sowle 

. als Gefängnlsz:elleri vel'llll<imdete. Sahiffscontainer, die. al,lfgrund des Klill)as in E~ltrea 
tagsüber ~xtrem heiß und nachts extrem kaltwercien und.,m1:>er eine minimale Frisch• 

luftzufuhr vertogj,n (UN-Kommissio~; Report 2015, 250 f. AM. !3~4 f; Ai, a.a.O„ .·· .. 

$.47 ff:); Folter und Misshant;llung1;1n $ollen während der lnh~ftlerung weitverbreitflf 
' ' '. ' ' 

sein; berichtet wird u.a. von Schlägen mit - teilweil!e mit Nägeln ve.rsehenen ~ Stö· 

ck!:ln und dem Festbinden von Häftlingen In gekrümmter Hä.ltung (AA, a.a.O„ $. 16; 

Al. Eritrea~ 20 Yearsoflndependence, bu! still noFreedom, Mai 2013, S '2.7; LIS 

Departme~t of ~tate,. E:ritr.ea 201'3 Human Righte.Report; $. 3f.; ÜN·Kofumla~lon, 
Report 20~5, S: 247 ff„. 27'2Äbl!. 961 sowie s, 281 ff. Ab$.1006 ft: vgl. aJchVG 

Aachen, Urteil.vorn 16. Dezember261s _,: 7 K 2273/16.A.-, )uris, Rn. 3S), 

Eine dröhel'ldf! Bestrafung w~gen De$erl)onb:tw. Die11st11erweigerung l11lfllUch.i1ich.t 

v.on vo.mherein zur i\'lillgrQndung der Ftochtllngseigenschaft uhgeeignet lnsbesoni:le· 

re lässt sich.aus§ 3a Abs. 2 Nr. 5 AsylG nicht der Schluss ;i:i&hen; :dass.die ße!!tra· 
' ;· J ' ' ' ' ' ' 

· Jung für (Milltär·)Dienstvetweigerung .nur unter den dort geha'nnten Votaus!!i!itiungen 

· ·eine Verfplgungshandlung sein kann (so ~ber VG Potsdam /Urteil vom 17. Februar 

2016""' VG6 K 199s11a,A-,juria, Rrt t7, dagegen :tutreffendVG blamburg, Ge• 



. ' '· ' ' 

richtsbescheld vom 26. Oktober 2016- 4 A.1646116 -,Juris,'Rnc 32 f.;. im Ergebnis 

auch VG München, Urteil vom 20. Dezember 2016- M 12 K 16.32942 -, juris, 

Rn. 26). Nach § 3a Abs. 2 Nr. 5 AsylG können unter anderem die Strafverfolgung 

oder Bestrafung wegen Verweigerung des Militärdienstes .ln einem Kon'fliki, .Wenn der 

Millfärd.ienst Verbrechen oder Handlungen umfassen wörde, di(;i unterdie Aus· 

schli,issklauseln des§ 3 Abs. 2 AsylG fallen, .als Verfolgungshandlung im Sinl'le des 

§ 30 Abs. 1 AsylG gelten. Bereits.aus dem Wortlaut „können[..,) unter anderein" 

folgt, dass die'.in § 3a Abs .. 2 Nr. 1·6 AsylG genannten Haru:llungen ledlgliC:h als Re
gelb'eispielen für Verfolgungshandlungen benannt und nicht abscllHeßend aufgezählt 

werden(\lgL Marx, AsylG, 9, Aufl. .2.017, § 3a Rn. 22, Rn. 35 ff.). Dieses Ergebnis 
' ' ' ' ' . 

wird auch du~ch eine systematische Auslegung t>estätlgt, da § Sa Abs, .2 Nr. 3 AsyIG · 
., ' ' ' ' ' •' ' ' ' < 

als weiteres Regelbeispiel für el.ne Verfolgungshandlung·elne unverhältnii!rnäßlgli! 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

oder dfa;krl;nlnie.rende B(;lstrafung nennt. 

bb. Elne 111erna.cJh dro~e!1de Be1strafung wegen Dienstverweigerung ~rfolgt jedoch. 

nic!1t wegen eines in§ 3 Abs. 1 Nt. 1 LV.m. § 3b Abs: 1 AsylG Qen:annteitVerfol·. · 
' ' ' ·,' '' '' ' ' ' ,, ' '. . ' '' ·,' :· ·. ' 

guogsgrundes. lnsbeso.ndere nicht wegen der polltlschen Überzeugung oder der ZU· 

gehörigkelt zü einer sozialen Gruppe .. 
' ' 

N!;l.oh § 31:! Alb$. :1 Nr. 5 AsylG k'it unter derl'l El$griff d/i!r f)9iitist\hen Ot;>et.lt!'lügutlg Ins" 
· besondere zu verstehen, dass der Auslände~ in einer Angelegenheit, die die In §)lc 

· AsylG genannten. potenziellen Verfolger sowie daren Politiken otjerVerfahren be.~ . . 

·.trifft; eine M!!linung, G!rul'ldhaltung cider Überzeugung vertritt. Dabei ist gem: § $.b 

Abs: 2. AsylG unerhebllcih, ob der Asyls!Jchende tatsächlich die poÜtfäioheo .. Njerkmiile 

• aufWeist, die zur Verfolgl:ll:lg führen, sofäfrn ihm diese. Merkmale. von s•ir1em·verl'ol- · 
' ' ' 

. ·. ger zugeschrieben werden. . 

Der ständigen .Rechtspr&ohung des Bünd$$Veifässungsgerichts folgel'ld setzt eirye. 
flttchtlingsschutzrelevante politische Verfolgung voraus, dass die Maßn~hln<'/ do;rn 
von ihr ·Betr~ffenen ger~de in A~kn(lpfung an flllohtlingssohut;i:~el~11~nte Merkmale 

·.treffen l!ioll. Ob e.lne in dieser Wels~ spezifische Zielrichtung vorliegt, die Verfbl~ung' 
mHhin ,,\11/egen" elnei; Verfolgungsgrundes erfolgt; 'ist anhand ihres lnhaltllehen Ch$~ 
rakters nach der erkennbaren ~erichtetheit der Maßnahme selbst zu beurteilen1 .. 

nicht nach den subje~tivl!ln Gründel') oder Motiven, die den Verfölg!ilnd.!'m dabei' leiten · 

(SVerfG, Beschlüsse vom 1.0. Juli 1989 - 2 B\IR 502186 -, Ju.ris, Ri't 44; un.d vörnA 

,.Deze1nber2012 -i! BvR ?954/09 ~, JIJrls, Rn„ 24 t m.w.N,):. Das ist etwa dann nicht· 

der Fall, Wenn dil!J staalllch·e Maßnehme nicht IlbElf das hinau$gehf, Was auch bei der 
' ' ' ' 

Ahndung: .sonstiger kri.mirieller Taten ohne politischen Bezug regelmäßig angewandt 
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Wird. Eine nichtfluchtnngsschutzrelevante Strafverfolgung kann in·politistjl!!!Verfol~ . . . 

gung umschlagen, wenn obJe!dlve Urnstände dara~f schliet?,,.en lassen,. dass der Bl'I· 

troffene wegem eines flOchtlingsschutzrelevanten Merkmals eine härtere al11. dl.e son~t 

übliche Behandlung erleidet {BVert'G, ßesohluss vom 4 .. Dezember 2012- 2 BvR · 
. . 

2954/09 '"'"; jurls, Rn. 24. m.w.N:): Oementsp.rechend stellen. Beslrafungl'inwegen 

. Kriegsdlenstvet\li'eigarung, selbst wenn sie. von weltan:;ichsulioh totalitären Staaten 

ausgehen, nicht schlechthin eine politische Verfolgung dar((3VerwG, Urteil vom 25. 

Jutil .1991 ~ BVi;rwG 9 C 131.90 juris, Rn. 19 m.w.N.). Anhaltspvnktfür. die An" . 
. . . 

. knUpfung an flücht!ingsschutzrelevante Merkmale. ist reg.elrnäßig die aufl,ergewöhnll· 

ehe Härte einer drohenden Strafei, insbesondere die in d~r Praxis verhängte und 
', ' ' . 

exekutierteTodesl:'itrafe, wenn.in einem totalitären Staat ein geordnetes um'.j b.;ire-

ohenbares Gerlchtsverfahri:m fehlt und Stqafen willkürlich verh!l'.'lg! werden (BVerwG, 

a,a .. O.·, ju~is, ..Rn. 19 rn.w,N.). · 

Gemes11en hieran k~üpft die Deserteuren w.nd Dienstverweigerern in Eirltre.a drohen· 

de Bestrafunti nach der Über:iJeugurig d'1W Kammer anhand der•Erkenntnlslage 111. 

·.dem nach §77 Abs: .1 S. tAsylQ maßgeblichen Zeitpunkt d~r gerichtllch\'iln Ent· 

. acheldung nieh\ an einer ihm von qen eritrelsch.en Beh.örden zugeschriebenen pollti· 

$ch~n Gegnerschaftode,r einem at\der.en flOohtlingsschUtii(releyanten M,erkrnal,an (so· 
;·:1·;, .. ,.„~. ~··„ ' •':' ," ', ' ', ',.',,„,,...,„.•,· '' , .. ,.·, ' ' ':·.· '' : : ," ~·. '" ,' ·•·,···: ' " ·.,: 

such V$ München, Urteil vom 10. Januar 2017 - M 12 K 1.6.3322~ -, juris; Rn. 26; 

VG Düsseldorf, urteil vom ·16. März .2017 - $ .K 12.164/16 A"', Juri~; R:rt 59 f.; jeweils .· 
'• : ' ' ' ' ' . 

m,w.N.; ;Jageger:rVG riambürg, Gerichtsbescheid vom 26; Oktöbet 2cne '"'4 A • •.. · 

1646111!3 -, juris, Rh. 35 t.; VG Aachen, Urteil vom 16. Dezember 2016 -7 K. 

.2273/1 ß.A ;.., j(lrls, R:n; 46 f.; Jeweils m:w.N.;. vgL auch UK Upper Tribunal, MSTi:iod 

Oihers {national service - rlsk oategorles] Eritrea CG (2016] UKUT00443 {lACJ., 7 
' 

Oktober 2016; s. 4 und S. 155, Rn •. 430). 

Dabe.1 verkennt die 'Kammer ~ieht, dass dem Nat!onaldlensi, der als ,;Schule der Na, . 

t.lon:.· vt\!rstancien wird ,(v.gL EASO, a,a, Q„ 32), .Im Staat Eritre!l eine besondere · · 
· · · 1deologlsche u.nd po/itlsche .Sedeut1.,u1g zukommt So baut die gesamte Volkg;wlrt· 

. S()haft Eritr~as auf dem Nat!öi1aidlei'l(:lt .auf (VgL AA, a.;!1.Q„ s. !il) untj l!lr di~nt darüber · ... 

hinaus auch daz.u .• Kontrol.le über die erltrelsche Bevölkerung au&;i:uOben (UN" 

Kommission, Report 2016, S. 58 Abs. 234), E;lnem aktuellen Bericht Zl,lfolgEI $oll d.le 
' ' ' ' . ' ' . . ' . . ' ' ' 

eritrelsohf!I Regiert.1ng in einem Einzelfall Hilfszahlungen der Europl.fü1ch13n Union in 

Höhe von 227 MIUl.o.nen u's-oouar zur Den1obill$ierung einer Grupi;ie ~eit langem ' 

·dienender wehrpflichtiger abgelehnt haben .(vgl. Al, a.a.O., s .. 7). Hlenaus toigt aber . 

nicht, dess dtjir Staat Erltrea Dienstverweigerern und D.eserteyren ~tets eine gegneri

sche politische Gesinnung zuschreibt. Zwar berichtet die. UN-~ommisslon, dllsa 
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Festliahmen ~ etwa aufgrund von Desertation oder Ausreise - häufig mit. dem Vor· • 

wurt verräterischen Verhaltens begründet werden (UN•Kommission, Repqrt 2016,. 

S., 59 Abs .. ·Z4o; Report 2015, S. 114 Abs. 431). dabei ist aber zu beachten; .dass die 

Berichte der UN·Kommisslon einen Zeitraum von2.5 Jahren.lilbdeckerr. ohne dabei 

Entwicklungen aufzuzeigen. da die ;;:ugrundeliegenden Zeugena.ussa.gen kelne.r be-

. e!immten.Zelt.zugeordnetwerden (Vgl. AA, a.a.ö., s. 6). überdies bezieht sich die 

UN-Kommission in ihren Berichten hauptsl!ichlich auf die Fälle Von Eritreern, die in 

den Jahren.2002 bis 2008 zutockgefOhr! wurden (vgl. UN•Kommlssi.on, Rep!ilrt 2015, . . . 
$; 114 ff. Abs. 427 ff.; s. 300 Abs. 1070). Die UN-Kommission berichtet ferner von· . ' ' ' ' . . ' ' 

zwei aktuellen Fä.llen, in denen Rückkehrer nicht beistraftwurden: lrn Jahr 2014 sei-·. 
' ' ' ' ' ' ' 

en sieben .ältere Männer- Im Gegen1>atzzu den JOngeren Männ13rn -freigelassen 

wor<lenund. aµch eine weitere Glruppe t'Ockgefül'lrtefErltre11Jr, die. die .t:ahh.mg einer 

2%" Steuer .beli:igen konnten, sei. n.icht verhaftet und elngezogenworden .. (vgr, UN-. 

Komml11sl'on, Report 2015, s. H5 f. Al:)$, 4:;16).. . . . 

Gerade die dem letztgenarmten Fall zugnmdelieg.ende. Mögllchk!;iftder Erlangung . 

d.es sog .. ,,blaspora•Status" zeigt, dass bienstverweigerer und peserteu~ ungeact1tet . ' ' ' ' ' ' ' . 

der ideologischen Bedeutung d.es Natlonaldiens;tes nicht .notwendig als ;,\(erräte~" · 
·.behandelt UJ1d bE!straftwe~den. ~-!!~h !ilktu~!len EtKenntnissen ~önnen Illegal ausge-. 

r;;i.iste ~rltreer, dle siph drei Jahre lm Au111i11nd ·aufgehalten haben, gege!'I di; lahlun~ . 
einer sog .. „Aufbau-~ oder ,;Dla.sporasteoer" und Unterzeichnung eines !Og: .Re.uefoir" · 

· m.ulats jedenfa!Jli'l zu Be$ucHszwecken. relativ problemlos nach Eritrea e.in• und .wfe~ 

. der 1.:rnsreiiseh, ohne mit einer BestrafUMQ .rechnen zu müssen. Dies soll auch gelten, · 

wenn diese den Nationaldienst verweigert. haben oder aus dleii;eltl des~rtlert sind·. 

(vgl. etwl!i AA, a.a.O., 17; SEM, a.li!.O s. 32 ff. m.w:N.; IEAS01a a.Oc,$, 4a. · 
m.l')l.N.). D!i!b.ei haUile Kammer i1:1sbe$ondere berücl<slahtlgt; dass die Be~il':JllteJiie1'- ·. 

llber zum Te.II au'f lntervi~ws mit Rückkehrern !n Eritrea beruhen, die vol1 Mitarbeitern 
,' .::, ' : • ' ' ' ,! " ' ' ' . ' . ' ' ! ' ' „ ': ' 

eritreischer Behördeh begleitet u.nd übersetzt wurden.(vg!, SEM, a.a.o:, s. 34; UK 
' ' ' . ' ' ' ' . ' 

Home dffl6e, Report öf a Horne Offiee f:at:t,Findi.ng Mission, Erlfrea: ille.Sal' exlt and · · 

.national Service, C:oiiducled t-20 February201s, ÖktÖb$r :ab1e; s:e, i07~114, 117,. 

214·2~0, 228;:24). Allerdlrll'Js l:>estätlgen die vom SEM u!ld dem UK Horne Office 1!n ·· 

Rahmen.dieser ,Fact-Finding-Misl!ione.n" mit lnternationalert Beobachtern In Erltrei\i . ·. 

geführten Gespr~ch<!!, dass fatsächlfch zahlreiche. Eritreer von der Rüokkehrmögl!ch, 

keif Gebraul.lh machen (vgl, SEM, a.a.o„ S. 35 f.; UK Horhe .Office, a.a .. O,.; $. 101). 

Auoh das AA berichtet von entsprechenden Erfahn.mgen dt;lul~chi;;r Beh!irden rni! · 

anerkannten AtYlbawerbern aus Eritrea, die trotz Ihrer behauptefän poll!!st;:hen Vet· . 
. ' 

folgung beeuchswelsenaÖh Eritrea gereist !lind (AA, a.a.O., S. 17). Da davon aus-
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zugehen ist, dass sich Vetflaftuhgen trotz Zahlung der.Diaspor1,1steuer" .bei ln:i Aus" 

iancfleb.enden ErJtreern schnell herumsprechen würden, siehtdie Kammer ln dem 

tatsächlichen Gebrauchmachen von dieser Möglichkeit elli .starkeslndlz dafür, dass 

zumindest zu Besuchszwecken elngerei$le Eritreer, die zuvor Im dienstpflichtigen . 

Al.ter da.s Land illegal ver,lassen .haben,· tatsächlich nicht bestraft werden. Außerdem 
' ' ' ' 

ist dit1 Flµi;;ht vor qem Nationaldienst in Eritrea zu elnem Massenphänomen gewor· · 

den, was nach der Auffassung der Kammer ebenfall.s dagegen spricht, dass cile erilo 

reisql;le R.egiilr~ng Deserteure und Oienstverwelger.er allgemein als polltisohEi!'.Geg· 

ner behandelt. Nach dem Bericht der UN·Kommlsslqn - unter ßerufung auf Eurostat 

- haben im Jahr2015 im~gesamt 47.025 Eritreer in Europll Asyl beantragt u~d die 

Gesamtzahl der Flüchtlinge aus .Eritre!l lag im Juni 2015 belA44,091.; w~s e~wa 12 % 

der Elevölklilrung d13s Landes entspricht (vgl, t,JN,Kommfsslon, Repöri 2016; S. 1 a 
Abs; 68), Al berloh~et, dass .90 % der. Flüchtling(!I das Land Im.Alter liWllilCh<iiii 18 und 

' ' ' ' ' ' '' 

· 24 Jahre verlasseri, wobef.der Fluchtgrund überwiegend der eritrelsohe National· .. . ' ' ' ' ' ' 

dienst !:1'111 (Al, a.a.O„ $. E\). · 
'' ' ' ' ·: ', : ' .. ' ' ·' ,'' ' ' ' '. '' •' 

Ol:lerdleis lässt auch die $trafprax.is nicht .l:Jrkentlen, dass der Stll~t Eritr'l!a Dienet· · · 
' ' . ' ' ' 

verwelgerern oder Qeserteuren elne gegnerische politische Gesinnung z1.1sotireibt · 

und :!lie geraoe im Hinl:ilickdaraof ,als Verräter" besonders be1>\ri:!ft, ßs.!!!.tnlc~i er-· ... 
"',:~.„·.:·~„·"1:·•· .. ·.:1·,:.'„,„.:'.':·'."":.··",,,'.,,„:··"·:1,«·'·:·•'/ "·:" :,"",·,„· .:·"'."·.1;:::· .. ·· '" '•, ·.· ,.·,."''.':·:-·:·:··:··:' '.'·'".'··' 

sichtlli:ih, d.1,1ss die Bestrafung von Dienstverweigerern oder Deserteuren .lm.Allge• 

meinen in Eritrea.härter ausfällt, .als die Bestrafung anderer Straftäter. W~nngi.;iloh . 

keine Informationen zur al·lgemeinen $lrafverfölgungspraxi.$ vorlje~en (vgl. AA, 
. ;il.a.o.' s. 1 n bleiben die der~eit Verhängten Haftstrafen fü~ bilsertlotfunq Olens.t

verwelgerµhg von rage!!TiäßJg. einigen Monaten bis :z:u zwei Jahren ·öffenblilr deutlich 

hinter den g~setzllch111n ,t:'fÖchststrafen in Eritrea zurück. Die derzeit gUltig~ ges~i!" · 
· ehe Regelui:ig In Art. 219 des eritreischen Strafgesetzbuchs von 1991 sieht für die 

Dienstverweigerung während Kriegszeiten bis zµ fünf Jatire Hsft Vof(vgL SEM,·.· 

. a .. a . .O., S. 22), während das neue - in clerPraxllS aber nicht angewandte~ Strafge~ 

set;;:b~ch für' die Dienstverlll'eigerung eine Haftstrafe von ·ein bis drei Jahren, Im b$· 
sl'.lnderii schweren F~ll - ~du ring time of emergeric:V involv1ng the arrruild fon::elil .of . 

. •. E~ltrea, general niobfli~111tion, or war" - sogar von $hilben .bis zehn JahreM vorsieht . 
(SEM, a.i;t.O„ s. 17 f.). Überdies knüpfen beide Regelungen nicht ari eine 9estlrnmte 
politische Haltung oder bestimmte PersÖnllöhkeltsmerkmaie an, sönd~tn nur an den . · 

Umstand,.d~\\1$ sich die Befroffanen dein Natlol'laldiemit l!intzoger1 haben. li:ina al'l . 

eine vermelntlichs pptitisch~ Giegnerschaft anknüpfende hllii:!!fre B!1lslri!lfung vorl Olil· 
1Jerleuren ·und Dh1i1:u:.tverweigerern. folgt auch nicht aus der w111korilöh~l'l und außerge· 

rlchlllcheri lrihaftierung, da ln Eritrea willkürliche Festnahmen ohne Haftbefehle Gnd 
'' ' ' ,, ' ' ' 
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Angabe von Gründen Oblich sind (vgl. AA, a.a,O„ S, 11; UN,Kqmmlssion, Report 

201 S, S, 221 Abs. 792), mithin weile Teile der B'evölkerung glelchermaßentreffen 

. (vgl. VG Augsburg, a.a.O., juris, Rn: 26 f.). Ferner spricht gerade auch die große 

Bandbreite· bei d.er D.auer der w!llkürllch festgesetzten Haftstrafen gegen eine g.eziel· 

teVerfolgung von Deserteurenund Dienstverweigerern als politische Gegnl.lt (vgl. . 

auch.VG München, a.a,0;, juris, Rn. 27). Ferner hilssen auch die unmenschlichen 

Haftbedingungen nicht auf eine ~ im Verhältnis zu andereh S!raftätllrn fn E:ritrea ..:.. · 

ai;ßergewöhnlli;:h harte B!'lstrafung schlleßen. Oie UN-Kommission beschreibt d.le 

Bedingungen in all eh Gefängnissen In Eritrea als extrem hai't: Zwar sollen in ·be!!on• · 

ders sc:hllrnrnen Haftanstalteh häufig gerade sölche Personen ur1!$rgebracht werden, 
.. ' ' ' 

deren Vergehen die eritrsischen Behör.den als besonders schwer ansahen, hle~;lU 

sollen aber a1;Jch unpoliti$che Streiftaten wie bel!!Plelswelse Schmuggel qdEllr illegale · 

GeldWeohselgeschäfte gehören (vgl. UN.Komrnlssl.on1 Ret:mrt 2015 .• $, 246 A~s. 
' ' ' ·, ' ' ' ' ' '' 

890). 

2. Der Kläger hat im F11Jle selne.r Rückkehr mit einer unmenschlichen oder erniedr!

gariden Behandlung LS.d. Art..3EMRK zu rechnen. 
1 ' ' • ' 

Er hatmlt be01oht1101'1er Wahrschelnllchk!!litdie Vollstreckung l;llne~ gegen ihn vo~ den . 

. erltreis<lhl!ln Be~Örd~n a(J~ergi!iri<lht!ich Ünd wHlktirllch Verhäl'1gt~n H!iftlltl'.'liiftl ur'!!er · · .. , · · ·· 
unme~schliqhen· Haftbedi~gungen sowie die. ~nachljeßenda EinberÜflJl')g ih den mHJ, 
tä~ischen Teil des Nationaldienstes.zu erwarten, weil et im dlenstPtlichtigen Alter 
illegal au$ Eritrea iausgereist Ist. Er verließ ~ritrea insbesondete ohi'je ·das erford~rll· 

· ehe Ausreisevisum, dessen .E~teilung dieE.rtüllung di:Jr Natiön~ldien~tPfllcht dd.er die 
legale Frei!*tellung von derÜienstpfllcht. vora1.1sselit (EASQ, a.a:o„ s: ~2 rn.w.N.). 

· Zum Ui:ngang der eri!rel.schen (:lehörd'!ln mit .:wangswelse zurOckgefOhrten .Pers.onen 
li~gen kaüm ge13lcherte lnfortnli!lioMen vor, insbesondere d~ es lh dl1ln letzten. Jah~en 
nur .aU$ dem Sudan und m~1;111cherWeise aus Ägypten zu Zwa~gl'lrCmkftlhrun~en ~e· 

· kommen ist{SJ;:M, a a.O„ S. 44). Allerdings berichtet die UN-Kommission vpn 313. · 

Im Jahr 2016 a·us dem Sudan zurückgefOhl'.l:en Elrltreern, von denen alle, auch jene., 

. ·. dl.e vor i.hrer At1erelse. nooh nicht zum Nationaldienst herange;i:ogen woi'den. waren, · 

· · il1haftlertwurden (UNlKommlssitm, Report.2016, $ ... 25 Ab.11 .. S8). Oberd.ies.be1;1tand 

für den Kll,lger schon vor der. Au$reise die beac~tllche Wa1Jr11~h!€!inlicl1~elt all!! De.ser-. 
teur od&t Dienstverweigerer lnhlllftlert zu werden ZiJdem Wird auch die IJlergale Au$· 

· reise at1ßergt1rlchtllch und willkOrlich ri1it Haftl!i!riilfen von.eh1lgen Mon~teh l;is :t:u ;;::wei 

·Jahren bestraft, wobei das Strafmaß mutmaßlich v<in den welieren gleh::lhin1m mit der 
illegalen Ausreise erfüllten Straftatenwie Desertion oder Plenatverwelgerung abhän

gig Ist (Sl;M, $.a.o., S. 28 f. rn.w.N.). Ferner berlchtetauch das AA, von :zwei Fällen · 

-13 -



„., 
- 13 -

' ' ' ' 

nach illegaler Ausreise inhaftierter Rockkehrer, wobei in einem F=all der aktiv~ MUi-

tätdlienst bereits 'abseleistetworden war (AA, a.a.o„ S. 17). 

Oie derzeit prl!!ktizierte Möglichkeit gegen Zahlung einer sog~ .Aufbau"" odet · 

„Diasporasteuer~ in HClhe von 2% des Jahreseinkommens und Unterzeichnung eines 

Reueadhteibens den sog, ,;D1aspora-StatU1S" zu erlangeh (vgL SEM, a.a.o., s. 33 f:), 
bietet dem Kläger für den Fall seiner RUi:::kkehr ke.lnen hinreichenden Schutz vor. el· 

ner ßes.trafung (vgl. auch VS Hamburg, GE!riehtsbescheid vom 2ß, Oktober ;;io1e -

4 A 1.646116 -, juris, Rn, 38). Wenngleich nach der aktuellen. Erkenntnlsiage vo" , · · 

r!)bergehende ROckkehr111r tats.llchlich.nlch! be~traft werden, .e'111tfällt der „Diaspora•. 

Status"· nach drel Jahren ununterbrochenen Aufenthalts IM Eritrea wieder. {vgl. SE'.M, 
. . 

a.a.O„ $. 331.). Erke.nntnh1~e darüber, wa$ nach Ablauf dieser Zeltrnlt den daµer„ 
' ,' ' ' . . ' ·' ' ' ·.' 1 '' ' 

, hafi zurückgekehrten Personen geschieht, liegen nicht. vor (vgl. SEM, a.a,o„ s. 44)• . 

Ferner beruht die Anderung der Praxis der Elehandlunl!J von ROckke.hrem durch die , 

Einführung de$ „Dfa~pora·Status" auf keiner ftirmell!'ln Reohtsgrundllige, so~:f!ilss sich. 

die B\ll!Jarid!~ng der Rockkehr - gerade auch angesichts der Vertirelt~ng auil!lllrge· 

rh::htlicher und W!ll.kürlictier Inhaftierungen;..: ohne weiteres auch wieder ändern kartn 
(vgl. SEM, l!l.a:b., S. 3~, 44; EASO, a.a.O., ~L43 m ~.N.) Schließlich $prleht;;1uctl · 

· ·· .. der Wortlawt des zu unfer;i;ei<lhnenden R.eveformular$.:.. ~Ich bestätige; dass Ich eine 
'' '"'•„ '"".i'",'·":"·: fl '" :: '" :·"/" i:: 1' :.:„:·: :· '',' .„. :,'·„:-:'.<.' '' .,.,'' ,\ ' '.·: .'· ., "'' ,: ' : .. i'· :·· '', ' 

0

"·' ',: .:': :: ' ' ',' '" ,.:, •• ,„ •'•:' ··:::: ··:,·',"\·:.'!' '·: : ., :'. 

Straftatbegangen habe, indem ich den Nation111.ldlenet nicht erfülli hfl!pe, und bih be- . 

reit, ange~~ssene Besfrafung :zi:ir gegebenen Zeit· an~unahmen." (Vgl SEM, .a:a.O„ · 
. s. 33) "-gegen eine hinreiqhende $icherhelt des Klägers vor e1her·SestraiÜhg bei 

einer dauerhaften Rü~kke!ir. Oberdii;!s 1~1 nlchl dävon auszugehliin .ist, dass.de~·Klä• 
ger im hier zu 1Jl'1!erstellen~.e.n Fall einer zwangsWei.sen Rückkehr n~ch Eritre.a nobh · . 

. rechtzeitig ee.inen Status· regelh körinte. Ferner mlil$ste der Kläger; dar·naoh eigeo~n · 

·Angaben Im Januar 201$ Erlire.a verließ, .zur Erlangung des .Di'aspora•Statue" min- . · 

desten11 drei Jahre Im Aualandverbraoht haben (vgl. SEM, euto .. ; $, 3$). 
' ' ' ' 

. 3. Die dem Khllger im Falle 11elner Rückkehr <:trohende unmenschlid-ie oder ernledrl• 

gende Beha~dlµng erfoJgtjedoch nicht ,,wegen" elnesVerfb1gunglilg;i'.1l'li':l~s l·.S d. § 3 
Abs. 1 i.V.m. §Sb AsyJG, . . . . . . 

' ' . ·' 

.. Hlnslcht!loh der drohenden Bestrafung wegen peserticm bzw. bienstverweii::Jerung 

·als solcher gflt das .oben gesagte ll!ntsprechend. Aber. auch im Hinblick aufcl.ie Korn· · 

.bination mit der Illegalen Ausreise Und der AsytantragHtaliung 'im Aueland knüpft dlß 

. denl Kläger drohende Bestrafung zur Öberze!Jgung der Kammer nach deir Erkenn\, 

nlslage in dem nach § 77 Abs. 1 S. 1 AsylG maßgeblichen zehpunkt d~r gl!t'lchtll• 

chen Entscheidung nicht an einer. ihm von den eritrelschen ·Behörden zugeschrlebe· .· 

• 14" 
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' . ' ' ' ' 

nen politischen Gegnerschaft oder' einem anderen flÜchtlingsschutzreievanten 

Merkmal an: 
' ' ' ' . ' ' ' . . ' ' 

Zwar soll die eritreische Regierung den (3renztruppen auch befohlen haben, auf ille

gal ausreisende Persohen zu schießen {„shooMo-k!ll order"}, dieser Schießbefehl 

Wird aber nicht systi'lmatiscll enQewandt (vgl.. SEM,. a.a.o •.• s. 30 m.w.N.; UN-Kom• · 

mlssiol'1, Report 2016,>S. 15 Abs. 5S).· Zudem bleibt die. Strafpraxis bei im Inland auf

gegriffenen Personen, deren Vers.uch illegal auszureisen mit. einer Dienstverwei11e

ru11g oqerDesertlon zusammentrifft, In der R.egel mlt bis zu i::weJ Jahren Haft eben• 

falls deutlich hlpter dem·gesetZllchen Höchstmaß zurück (vgl, SEM; a.ia.Q,, e. 26 ff, 

m. w.N.}. Darüber hinaus liegen auch kelne Anhaltspunkte dafür vor, dasii die Stel•. 

lung eine$ Asylantrases als. solche vom eritreischen $taat als Akt polltisctierClpposi· ··· 

!h:m verstanden wird' (Landinfo, Eritrea: Reaction towards returned asylum seekers, ··. 

.2'./'. April 2016, S. €). . 

Vor allem aber sprictitdie Pr~xis, .daee offenbar auch Asylsuc~ende und anerK~nrJJe 
Fiüchllinge den „Diasppra~Status!' erhalten ul'\d so ohne Bestrafung nach EErltrea ei.n· 

.. ~nd wler;jer ausreisen kö~nen: dafür, dass auch die ille.gale Ausreise und die Allyl.an~ 
.. traga,tell.ung nicht di~ Zuschrelbw1g einer gegnerischen poll~ischen Gesinnl!ng dtm;l:l 

d.en (!')ritreischenStaat·riach lilic11 zi~h! (~gLAA, a.a.O., ·11;servr.:a:a.6.;:s:'4'rf:" 
m,w,N.), .Öberdie~ i·S~'auch hier ZU beacht~n, !;lass die Flucht ~us E~lli~~ mHart• .. 

' ' . ' ' ' ' ' ' 

· .schließender Asylaljtragstellung ein Massenphähomefl geworden Ist, Alle,in .im Jatir 

· · 2015 h.aben in!IQes~mt 4'7 .. 025 Eritreer in Europa Asyl beantragt (vgL ON~Komrriis., . 

sion, H!!port 201..6_. $. 18 Abs. 6.8): . 

· .. Aus denselben Eriiliä°günga~ föl•Sl auch der Verfolgungsgrund der Zugehörigkl!!lt.zu. 

eifler bestimmten $ozialen .Gruppe LS,d .. § 3'Abll. 1 Nr. 1 IN.m. § 3bAbS. lNr. 4 .·• · 

AsylG nicht vor. Die Dlenst11erw.;iigeri'.J~ti,bzw. Desertibn in Ko.mblnatlon>mit det ar~· 

.schlier,.enden Illegalen Ausreise. und A~Yl~ntrag~tellung im Ausland b.llde! b.eirelts 

keinen un11ertlnderbaren Hintergrund von au$relchenden1 Gewicht überdies sind 

keine Anhalt$punk!e dafür ~rsichtHch, ·dass die eritrei$ohe. Geseilschaft.Perj)onen mit 

· . einem solchen Hintergrund al.1,1 andersartig betrachten würde .. 

4. Oie Koste~entschelciÜng folgt au's § 1~4 Abs. 1 VwG.O. DasVerfiilhfen Ist .gerichts- · 

kostenfrei (§ 8;3bAsylGj. Die Ehtscheldüngen Ober die vorläufige voH11treckbarkelt 
' ' ' . ' ' ' ' ' „ ' ' 

beruhen a1.1f § 167. VwGO In Verbindung tnit <."Jen §§ 7oa Nr. 11, 711 cier Zivllprö· 
' ' ' ' . ' '• ' ' ' ', ' 

'zeissordnunlj!. 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen dieses U11ell st.eht den Beteiligten die BerufUng zu, wenn sie von dem Ober" 
v19rwaltungsgericht zugelassen wird. · 

Die Zulassung der 13en:ifung ist innerhalb eines Monats nach Zustelh.mg des Urteils 
schrif!l.iCh oder .in efektroolscher Form (Verordnung Über den elektronischen. R!:lohts~ 

.· verkehr mit der Jus!fz Im lande Berrin vom 27. Dezember 2008, GVBt S. 1183, In 
der Fassung der Zweiten Änderungsv<t:lrordnung vorn 9, Dezember .2009; GVBL S. 
881) zu beantragen. Der Antrag ist bei dem Verw.altungsgericht B.erlin, Kirchstraße 7,. 
1 OS57 Berlin zu stellen. Er muss das angefochtene Urteil bezeic.hnen .. In Ihm sind die 
Gründe darzulegen, a(.1s denan die Serufün!J! zuzulassen Ist. · 

Vor de.m · CJberverw1;1Jtungsgerlcht müssen sich die Beteliigten durch ProzesebevoU• 
mächtlgte.vertreten l!llssen. Oles gilt a1.1ch für den Antr<!lg auf Zulassung der 1$efbl" 

- fung. Als Bevollmächt1gtt11 sind Recht1J1anwiute und Rechtslehrer an einer staatlichen 
öder staatlich anerka.nnt11>n HochschulEJ einE!s l\/litglledstaates der E1un:'lpälsi:;Oen Uni~ 
·on,. ein!l!!I ander1m Vertragsstaates des Abkommens. Ober den Europaischen Wirt-' . 
schaftsrli\uhl oder der Schweiz. mit Sefähigung zu111 Rl.chteramt zugelassen. Oarl.lbe,r 
hinaus können auch. die. In§ 67 Abs. 2 Sl!ltz 2 Nr. S bis 7 der Ve~walfungsgerlchts• · · 
ordnung bßzelchn~t.en Personen. und Organlsatloneri' auftreten. Ein !illi'< .Si!JVOllml!lch· 
tigter.zug.ela:ii11ener E!eteHis.ter kann $ich sel.bst vertreten. !'.leh~rden urid J!Jrii;tlsche .·. 
Pers«men des öffentrichen Rechts einschließlich cier von ihnen :i:ur Erfüllung ihrer 
öffer:ituct:ten Aufgal:>en gepllde!en Zusammenschlüsse können sibh durch 13esqhäftig· 
te rnit Befähigung zum Richteramt.vertreten lassen; das Beschäftigungsvärhaltni.s .· 
kann aücll :zu einer anderen J3ehÖrde, Juristischen Person. des .offelitllchen Recht$ 

··· • · ö.;ier e'iilern ·tjer ~l'lannlen ·:Zusammenscl1ilüsse bestehen. Richter· dürfe~ ni<:;hfvor . · ·· 
d'!'rn Gericht, e.hrenamtliche f)k;hter nicht vor einem Sprqehkörper auf!reiten, dem sie 
·angehören. · · · · 

Engel Dr. Schulz·Brederneier , Hausdorf. 




